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Norm

AVG §56;

AVG §68 Abs1;

BauG Stmk 1995 §40 Abs3;

BauRallg;

VwRallg;

Rechtssatz

Bewilligungsp9ichtige Bauvorhaben dürfen erst nach Vorliegen einer rechtskräftigen Baubewilligung errichtet werden.

Die von den bf Parteien angesprochene Ökonomie, wonach die Beseitigung eines konsenslosen Bauwerks erst dann

aufzutragen sei, wenn auch alle Verfahren betre>end außerordentliche Rechtsmittel abgeschlossen seien, steht nicht

im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben und der dazu ergangenen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes

(Hinweis E vom 13. Dezember 1990, 89/06/0046).
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